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Beschlussvorlage 
 
 

zur Behandlung im: Planungsausschuss 
  
Zur Kenntnis im: Ortsbeirat Lustnau 
  

  
 

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
„Luise-Poloni-Heim“ in Lustnau 
Billigung des Bebauungsplanentwurfes und der örtlichen Bauvorschriften 

  

Bezug: 100/2006 

Anlagen:  Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 23.04.2008 (Anlage 1) 
Vorhaben- und Erschließungspläne in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 2) 

Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 3) 

Begründung in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 4) 
Umweltbericht in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 5) 

Verfahrens- und Datenübersicht (Anlage 6)  

 

Beschlussantrag:  
 

1. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplä-

nen, planungsrechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften, Begründung und Umweltbe-
richt in der Fassung vom 23.04.2008 wird gebilligt und nach § 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer ei-

nes Monats öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wer-

den nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  
 

2. Der Nachbarschaftsverband Reutlingen - Tübingen wird aufgefordert, den Flächennutzungsplan 

im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB von Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung Kirche in Wohnbaufläche zu ändern.  

 

Ziel:  
 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Luise-Poloni-Heim“ sollen die planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen für einen Ersatzneubau des Luise-Poloni-Heims in Tübingen – Lustnau geschaffen wer-
den.  
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Begründung:  
 

1. Anlass / Problemstellung 

Mit Antrag vom 28.03.2006 hat die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn zusammen mit der Kirchen-
gemeinde St. Petrus einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 

Vorhaben- und Erschließungsplan gestellt. Das bestehende Pflegeheim soll abgebrochen und ein Er-

satzneubau mit einem Altenpflegeheim mit 60 Dauerpflegeplätzen im Verbund mit 19 Betreuten Woh-
nungen und einer Begegnungsstätte errichtet werden.   

Angepasst an das bestehende Pflegeheim werden im Ortsbauplan „Pfrondorfer Straße“ aus dem Jahr 

1958 Baulinien, Baufelder und nicht überbaubare Flächen festgesetzt. Der geplante Ersatzneubau wä-
re in Größe und Dimension planungsrechtlich dort nicht zulässig. Zur Sicherung einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung hat der Gemeinderat am 22.05.2006 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Luise-Poloni-Heim“ beschlossen.   

2. Sachstand 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in Form einer Informationsveranstaltung am 

14.02.2008 und einer Planauflage in der Zeit vom 11.02.2008 bis 22.02.2008 durchgeführt. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 07.02.2008 zur Abgabe 

einer Stellungnahme aufgefordert.  

In der Informationsveranstaltung, zu der auch die Ortsbeiräte Lustnau eingeladen wurden, wurden 
vor allem Fragen zur Höhenentwicklung des Neubaus, zur Parkierung und zur Verschattung des nord-

östlichen Gebäudes gestellt.  

2.1 Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Insgesamt ging im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens eine Stellungnahme aus der Öf-

fentlichkeit ein: Die nordwestlichen Grundstücksnachbarn fordern, dass der geplante Neubau (Alten-

pflegeheim und Betreutes Wohnen) die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstände zum Nachbar-
grundstück einhält.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Anregung wird im Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes berücksichtigt. Für den 
Neubau des Altenpflegeheims und des Betreuten Wohnens wird eine abweichende Bauweise festge-

setzt, in der, mit Ausnahme des Südwestflügel (zur Kirche hin), die seitlichen Grenzabstände einzuhal-

ten sind.  

2.2 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

� Regierungspräsidium Tübingen, Denkmalpflege (22.02.2008) 

Die Denkmalpflege bittet, auf die Regelungen des § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) hinzuweisen.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hinweise wurde aufgenommen.  
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� Deutsche Telekom (19.02.2008) 

Hingewiesen wird, dass für die neu zu errichtenden Gebäude ein Anschluss an das vorhandene Tele-

kommunikationsnetz erforderlich wird.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hinweis wird an die Bauherren weitergegeben.  

� Nachbarschaftsverband Reutlingen – Tübingen (21.02.2008) 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich des Bebauungsplanes „Luise-Poloni-Heim“ Fläche für 
Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Kirche dar. Obwohl im Bestand bereits ein Altenpflegeheim vorhan-

den war, stellt sich die Frage, ob der Bebauungsplan mit einer Erweiterung des Betreuten Wohnens 

aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Nutzung wird im künftigen Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. In 

Anlehnung an diese Festsetzung wird der Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallel-
verfahren in Wohnbaufläche geändert.  

3. Lösungsvarianten 

Keine.  

4. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung schlägt vor, dem Beschlussantrag zu folgen.  

5. Finanzielle Auswirkungen 

Keine.  

6. Anlagen 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 23.04.2008 (Anlage 1) 
Vorhaben- und Erschließungspläne in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 2) 

Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 3) 

Begründung in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 4) 
Umweltbericht in der Fassung vom 23.04.2008 (Anlage 5) 

Verfahrens- und Datenübersicht (Anlage 6) 
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Vorhaben- und Erschließungspläne  
 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Er-

schließungsplan „Luise-Poloni-Heim“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337.25

337.75

338.25

338.75

339.25

339.75

340.75

341.25

341.75

342.25

342.75

340.25

340.75

341.25

341.75

342.25

342.75

343.25

343.75

344.25

344.75

345.25

345.75

346.25341.25
341.75

342.75
344.75

343.25
343.75

344.25
340.25

340.75
339.25

339.75
338.25

338.75

336.75

337.25 337.75

335.25

336.25

340

337

337.5

338

338.5

339

339.5

340

341

340.5

341.5

342

342.5

343

340.5

341

341.5

342

342.5

343

343.5

344

344.5

345

345.5

346

341 341.5
342 345343 343.5

344 344.5340 340.5
339.5

339338 338.5
337 337.5

336.5

336

335.5

335

336

337

337.50

336.5

33
6

34
5

34
4.7

5

34
4.

5

34
4.

25

34
4

34
3.

75

34
3.

5

34
3.

25

34
3

34
2.

75

34
2.

5

34
2.

25

34
2

34
1.

75

34
1.

5

34
1.

25

34
1

34
0.

75

34
0.

5

34
0.

25

34
0

33
9.

75

33
9.

5

33
9.

25

33
9

33
8.

75

33
8.

5

33
8.

25

33
8

33
7.

75

33
7.5

33
7.2

5

33
7

335.75

33
6

33
6.2

5

33
6.5

33
6.7

5

33
7

33
7.2

5
33

7.5
33

7.7
5

33
8

33
5.

25

33
5.

50

33
5.

75

33
6.

00

33
6.

25

33
6.

50

33
6.7

5

33
7.0

0

33
7.2

5

33
7.

50

33
7.

75

33
8.

00

342.25
342.5

340.25

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Pfrondorfer Straße

Grenze

G
re

nz
e

Grenze

G
re

nz
e

N

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

0 5 10 15 20 25 Meter

23.04.2008

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Bestand

Luise -Poloni -Heim in Tübingen 1/11



Pfrondorfer Straße

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Feuerwehr-
zufahrtzufahrt

Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

N

Zufahrt BW+

Altenpflegeheim

Betreutes Wohnen

Grenze

Grenze

Grenze

G
re

nz
e

G
re

nz
e

Grenze

G
re

nz
e

Gre
nz

e

Anlieferung
Pfarrhaus

Kirche
St. Petrus

Neubau

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des geplanten Bebauungsplanes
mit Erschließungsplänen

Eingänge 

Zu -und Abfahrten

geplante Grundstücksgrenze

Abriss

bestehende Grundstücksgrenze

im beplanten Gebiet
bestehende GrundstücksgrenzenGrenze

gepl. Grenze

Parkplätze

Planzeichenerklärung

Datum

Maßstab 1 : 500

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Luise -Poloni -Heim  in Tübingen

Plan Nr.

Neubau und Abbruch -Übersichtsplan

0 5 10 15 20 25 Meter

23.04.2008

2/11

koczor
teuchert
lünz
architekten bda ingenieure



Gren
ze

Grenze

G
re

nz
e

G
re

nz
e

Grenze

Altenpflegeheim

Betreutes Wohnen

Kirche
St. Petrus

AnlieferungPfarrhaus

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Feuerwehr-
zufahrtzufahrt

Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Pfrondorfer Straße

Terrasse

Balkon

Carport

N
33

8.
00

33
7.

00

33
6.

00

33
7

33
6

33
8

335.5

34
2

34
1.

5

34
1

34
0.

5

34
0

33
9.

5

33
9 34
2

34
1.

5

34
1

34
0.

5

34
0

33
9.

5

33
9

33
8.

5

33
8

33
7.533

7

336

335.75

33
7

337.25

33
6,

75

336,25

336.75

336.50

33
6,

50

Zufahrt BW+

337,25 müNN

Fi
rs

t K
irc

ht
ur

m
 O

K:
 3

56
,9

8 
m

üN
N

Fi
rs

t K
irc

he
 O

K:
 3

51
,9

5 
m

üN
N

340,75 müNN

EFH  337,30 müNN

EFH  340,80 müNN
OK Attika      352,50 müNN

OK Attika      347,15 müNN

34
3

34
4

34
5

34
6

4

5

6

7

8

11

13

12

15

14

51

52

53

54

55

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des geplanten Bebauungsplanes
mit Erschließungsplänen

Grünfläche

Bestand

Eingänge 

Zu -und Abfahrten

Grenze

im beplanten Gebiet
bestehende Grundstücksgrenzen

Strassenverkehrsfläche

Neubauten

Erhaltung von Bäumen

Anpflanzen von Bäumen

Bäume entfällt

Fläche für die Erhaltung von Sträuchern

Planzeichenerklärung

Datum

Maßstab 1 : 500

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Luise -Poloni -Heim  in Tübingen

Plan Nr.

Planung Neubau

0 5 10 15 20 25 Meter

23.04.2008

3/11

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz



Veranstaltung

VeranstaltungAbst. Abst.

Abst.

Jugend

Jugend

? ?

FFB -2.79=
334.51

Begegnungsstätte

Kirche

Stuhllager
23.77 m²

Wc D
11.30 m²

Aufzug
1.41 m² 8.4 m²

Wc H

Flur
4.0 m²

Flur
19.35 m²

A 
-B

os
ch

 -S
tra

ße

G
re

nz
e

Grenze

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße N

zufahrt
Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Feuerwehr-
zufahrt

Gren
ze

G
re

nz
e

Carport

Pfarrhaus

Grenze

Pfrondorfer Straße

Zufahrt BW+

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

23.04.2008

0 5 10 15 20 25 Meter

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung
Neubau Untergeschoss

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Luise -Poloni -Heim in Tübingen 4/11



Vorfahrt
Vers. 
Küche

Vers. 
Güter/Waren

Gard.

Ver./Ents. 
Wä.

Müll

FFB ±0.00
=337.30

FFB ±0.00
=337.30

Gelber Sack

Altpapier

Anlieferung

Begegnungsstätte

FFB ±0.00
=337.30

FFB
337.31

FFB
337.81

Haupt-
eingang

Kirche
1

2

3

4 5

6

7

8

9

FFB ±0.00
=337.30

Betreutes Wohnen

Pf
le

ge
he

im

Beh.

Abst.Abst.

17.70 m²
HLS-Technik

6.14 m²
Elt.-Technik

9.58 m²
Rollstuhl

Tiefgarage
245.64 m²

19.27 m²
Flur

17.08 m²
Treppe

1.54 m²
Aufzug

Hausmeister
6.71 m²

WF
28.81 m²

Treppe
3.97 m²

46.83 m²

Abst.
2.79 m²

Beh.Wc
4.49 m²

3.34 m²
Flur

Kiosk
10.42 m²

Umkl.H+Wc
8.05 m²

Wa.D+Wc
5.48 m²

Umkl.D
32.18 m²

Besprechung
20.10 m²

Lager 1
16.32 m²

Duschen
6.90 m²

Umkl.H
2.07 m²

WC D.
3.32 m²

WC H.
4.69 m²

Lager 2
6.97 m²

WC D+H
3.23 m²

Umkl.D
6.63 m²

Kü.Lag.3
4.44 m²

Dos.
3.47 m²Kü.Du

2.48 m²
Pumi.
3.88 m²

Kü.Lag.2
10.85 m²

Kü.Lag.1
7.34 m²

Hauswirtschaft
14.09 m² Müll

31.95 m²

Empf. /Sekret.
22.44 m²

Spülküche
20.72 m²

Vorkü.
2.76 m²

Tiefkühl
5.30 m² Flur NR

6.09 m²

Wä.unrein
10.42 m²

Lager 7
12.89 m²

Flur Lager
43.18 m²

Lager 6
6.87 m²

Lager 5
6.87 m²

Lager 4
6.87 m²

ELT-Vert.
4.99 m²

Batterie
4.99 m²

MZR
92.02 m²

Foyer
31.39 m²

Aufzug
1.41 m²

Küche
10.23 m²

Sakristei
28.58 m²

Frisör
13.41 m²

Fl
ur

 T
ec

hn
ik

56
.8

4 
m

²

Foyer
65.11 m²

WF
6.25 m²

Soz.Di.
14.85 m²

PDL
14.82 m²

Heimleiter
14.75 m²

Beh.Wc
4.55 m²

Abst.
15.22 m²

Lüftung
36.11 m²

Flur Küche
53.40 m²

11.53 m²
Kü.P.Auf.

Treppe
12.88 m²

Aufzug 2
2.24 m²

Aufzug 1
1.51 m²

Cafeteria
48.89 m²

Du.
2.64 m²

Vorb.
5.48 m²

Schreibpl.
5.99 m²

Kühlr.
3.04 m²

Kühlr.
3.04 m²

Kühlr.
5.57 m²

Heizung
39.62 m²

Sanitär
16.98 m²

Hauptküche
48.11 m²

A 
-B

os
ch

 -S
tra

ße

G
re

nz
e

Grenze

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße N

zufahrt
Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Feuerwehr-
zufahrt

Gren
ze

G
re

nz
e

Carport

Pfarrhaus

Grenze

Pfrondorfer Straße

Zufahrt BW+

Datum

Maßstab 1 : 500

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Neubau  Erdgeschoss

Plan Nr.

Luise -Poloni -Heim in Tübingen

0 5 10 15 20 25 Meter

23.04.2008

koczor
teuchert
lünz
architekten bda ingenieure

5/11



Wohnbereich 1
10 Plätze

F
90

Wohnbereich 3
11 Plätze

Wohnbereich 2
8 Plätze

FFB +3.50
=340.80

Kirche

Pflegeheim

Eingang

Betreutes Wohnen

Balkon
1.38 m²

Du.bad
3.78 m²

Abst. 2
5.11 m²

reine Wä.3
0.80 m²

reine Wä.2
1.49 m²

Wohnen/Speisen 2
61.93 m²

2.46 m²
Pers.WcPumi.

2.55 m²

Therapie
23.81 m²

Bes.Wc
2.76 m²

unr.Wä.
4.31 m²

u.Arb.2
3.62 m²

ELT
3.49 m²

Flur
7.33 m²

Wohnen/Speisen 1
98.66 m²

Stat.Küche2
8.74 m²

Stat.Küche1
8.74 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

15.75 m²
1-Bett-Zi.

Balkon
20.79 m²

Flur 3
43.38 m²

Aufth.Flurende 3
19.61 m²

Aufth.Flurende 1
16.66 m²

Flur 2
37.15 m²

Flur 1
41.54 m²

Flur 1.1
28.48 m²

Aufzug 2
2.24 m²

Aufzug 1
1.51 m²

WC Zentr.2
4.02 m²

WC Zentr.1
3.58 m²

u.Arb.3
4.33 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Ruheraum
16.12 m²Abst. 1

10.16 m²

reine Wä.1
1.34 m²

Aufenth. 1
10.33 m²

1-Bett-Zi.
15.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Flur NR
4.88 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²3.72 m²

Du.bad

Stützp./Pers.Auf
19.12 m²

Du.bad
3.78 m² Du.bad

3.78 m²
Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Pat.Bad
15.77 m²

unr.Arb.1
3.64 m²

3.72 m²
Du.badDu.bad

3.72 m² Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²Du.bad

3.78 m²
Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Treppe
16.35 m²

Aufth.Flurende 2
27.01 m²

A 
-B

os
ch

 -S
tra

ße

G
re

nz
e

Grenze

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Pfrondorfer Straße

N

zufahrt
Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Feuerwehr-
zufahrt

Gren
ze

G
re

nz
e

Carport

Pfarrhaus

Grenze

Zufahrt BW+

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

23.04.2008

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Neubau   1. Obergeschoss

Luise -Poloni -Heim in Tübingen

0 5 10 15 20 25 Meter

6/11



Wohnbereich 1
10 Plätze

FFB +6.45
=343.75

Wohnbereich 3
11 Plätze

Wohnbereich 2
9 Plätze

Betreutes Wohnen

Pflegeheim

Kirche 19

18

Balkon
1.38 m²

Pumi.
2.55 m²

Bes.Wc
2.76 m²

u.Arb.2
3.62 m²

ELT
3.49 m²

Flur
7.33 m²

Wohnen/Speisen 1
98.66 m²

Stat.Küche2
8.74 m²

Stat.Küche1
8.74 m²

unr.Wä.
3.89 m²

Aufenth. 2
23.81 m²

2.46 m²
Pers.Wc

Wohnen/Speisen 2
61.93 m²

Abst. 2
5.11 m²

reine Wä.2
1.49 m²

reine Wä.3
0.80 m²

Flur 3
43.38 m²

Aufth.Flurende 3
19.61 m²

Flur 1
41.54 m²

Flur 1.1
28.48 m²

Aufth.Flurende 1
16.66 m²

Flur 2
37.15 m²

Aufzug 2
2.24 m²

Aufzug 1
1.51 m²

WC Zent. 2
4.02 m²

WC Zent. 1
3.58 m²

u.Arb.3
4.33 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.78 m²

16.60 m²
1-Bett-Zi.

Treppe
16.35 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.72 m² Du.bad

3.78 m²
Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.72 m² 3.72 m²

Du.bad

unr.Arb.1
3.64 m²

Pat.Bad
15.77 m²

Du.bad
3.72 m² Du.bad

3.78 m²
Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

Stützp./Pers.Auf
19.12 m²

3.72 m²
Du.bad Du.bad

3.78 m²
Du.bad
3.78 m²

Flur NR
4.88 m²

Du.bad
3.78 m²

Du.bad
3.78 m²

1-Bett-Zi.
15.78 m²

Aufenth. 1
10.33 m²

reine Wä.1
1.34 m²

Abst. 1
10.16 m²

Balkon
20.79 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

1-Bett-Zi.
15.75 m²

1-Bett-Zi.
15.73 m²

15.73 m²
1-Bett-Zi.

1-Bett-Zi.
15.75 m²

15.73 m²
1-Bett-Zi.

Aufth.Flurende 2
27.01 m²

A 
-B

os
ch

 -S
tra

ße

G
re

nz
e

Grenze

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Pfrondorfer Straße

N

zufahrt
Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Feuerwehr-
zufahrt

Grenz
e

G
re

nz
e

Carport

Pfarrhaus

Grenze

Zufahrt BW+

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

23.04.2008

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Neubau   2. Obergeschoss

Luise -Poloni -Heim in Tübingen

0 5 10 15 20 25 Meter

7/11



Kirche

Pflegeheim

Betreutes Wohnen

A 
-B

os
ch

 -S
tra

ße

G
re

nz
e

Grenze

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Pfrondorfer Straße

N

zufahrt
Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Feuerwehr-
zufahrt

Gren
ze

G
re

nz
e

Carport

Pfarrhaus

Grenze

Zufahrt BW+

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

23.04.2008

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Neubau   3. Obergeschoss

Luise -Poloni -Heim in Tübingen

0 5 10 15 20 25 Meter

8/11



Kirche

Pflegeheim

Betreutes Wohnen

A 
-B

os
ch

 -S
tra

ße

G
re

nz
e

Grenze

N
eu

ha
ld

en
st

ra
ße

Pfrondorfer Straße

N

zufahrt
Feuerwehr-

Anlieferung
Zufahrt APH

Feuerwehr-
zufahrt

Gren
ze

G
re

nz
e

Carport

Pfarrhaus

Grenze

Zufahrt BW+

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

23.04.2008

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Neubau   4. Obergeschoss

Luise -Poloni -Heim in Tübingen

0 5 10 15 20 25 Meter

9/11



Pflegeheim

Flur

WF /Gard.

Flur

Flur

UG

EG

2.OG

1.OG

Pfrondorfer Straße

Eingangsebene

Eingang

Sakristei

Pflegeheim

346.94
UK Dachrinne Kirche

Pflegeheim

Betreutes Wohnen

±0.00

+9.75

Kirche

Pflegeheim

FlurFlur

1-Bett-Zi.Du.-BadFlurDu.-Bad

1-Bett-Zi.Du.-BadFlurDu.-Bad

1-Bett-Zi.

1-Bett-Zi.
2.OG

1.OG

EG

Eingang
Begegnungsstätte

EingangEingang

Besprechung Umkl. D

+334.12

+337.31±0.00

+9.75

30.00°

±0.00

+11.51

Haus  Nr. 32 - Nord

G
re

nz
e

G
re

nz
e

Pflegeheim

Betreutes Wohnen

Datum

Maßstab 1 : 500

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

0 5 10 15 20 25 Meter

23.04.2008

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Ansichten und SchnitteAnsicht Osten

Luise -Poloni -Heim in Tübingen

Ansicht Norden Pflegeheim Ansicht Westen

Pfrondorfer Straße

Ansicht Süden

Ansicht Norden

Neuhaldenstraße

Pfrondorfer Straße

10/11



Datum

Architekten Ingenieure BDA
Oberndorfer Strasse 73
78628 Rottweil
Telefon 0741 / 5302-0
Telefax 0741 / 5302-39

Plan Nr.

23.04.2008

ohne Maßstab

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planung

architekten bda ingenieure

koczor
teuchert
lünz

Luise -Poloni -Heim in Tübingen 11/11

Freiflächengestaltungsplan

Freiflächengestaltungsplan (Faktor Grün), Verkleinerung ohne Maßstab



-  5  - 

Vorlage 223/2008 

 

 

 

          Anlage 3 zur Vorlage 223/2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textliche Festsetzungen 
 

 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
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Sämtliche innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans geltenden bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften werden durch diesen Bebauungsplan überlagert und im Geltungsbereich 

für unanwendbar erklärt. 
 
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) i. V. m. den §§ 1 ff. der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.04.1993 (BGBl. I S. 466) i. V. mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. 
S. 20) werden folgende bauplanungsrechtliche Festsetzungen getroffen: 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 2 BauGB, §§ 1 ff BauNVO) 
 
(1) Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Allgemeines Wohngebiet ausgewie-

sen.  
(2) In Anwendung von § 1 Abs. 6 BauNVO sind im gesamten Geltungsbereich Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen unzulässig.  
(3) Es sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-

führungsvertrag verpflichtet.  
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB) 
 
(1) Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Grundflächenzahl (GRZ), und die maximal zulässige 

Gebäudehöhe (GH) in Metern über N.N. entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil 
festgesetzt.  

(2) Oberer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist bei Flachdächern die Oberkante Attika (oberste 
Dachbegrenzung), bei Satteldächern und beim pyramidenförmigen Turmdach der äußere Schnitt-
punkt der Dachflächen. 

(3) Die maximal zulässige Gebäudehöhe der Flachdachbauten darf mit Überfahrten für Aufzüge um 
max. 1,10 m überschritten werden.  

(4) Die maximal zulässige Gebäudehöhe der Flachdachbauten darf mit Solaranlagen um max. 0,70 m 
überschritten werden.  

 
3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 
(1) Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird entsprechend dem zeichneri-

schen Teil offene und abweichende Bauweise festgesetzt. 
(2) In der abweichenden Bauweise a 1 sind Baukörper, die länger als 50 m sind, zulässig. Der Süd-

westflügel ist auf die Grundstücksgrenze zu bauen, im Übrigen sind die seitlichen Grenzabstände 
einzuhalten. 

(3) In der abweichenden Bauweise a 2 ist das Gebäude auf die östliche Grundstücksgrenze zu bauen, 
im Übrigen sind die Grenzabstände einzuhalten.  

 
4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 

BauNVO) 
 
(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen entspre-

chen den Eintragungen im zeichnerischen Teil bestimmt.  
(2) Außerhalb der überbaubaren Fläche sind nur zulässig: 

-  die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Stellplätze/Carports und die Tiefgarage  
-  Zufahrten 

-  Terrassen bis zu einer Größe von 20 m² pro Wohnung  

-  eine Gemeinschaftsterrasse mit einer Größe von 100 m²  
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-  eine Nebenanlage für Tierhaltung (Ziegenstall gemäß Freiflächengestaltungsplan vom  
 04.04.2008) 

-  Werbeanlagen gemäß den örtlichen Bauvorschriften Nr. 4.  
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5. Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Sofern im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes Firstrichtungspfeile eingetragen sind, sind diese 

für die Stellung der Gebäude maßgebend.  
 
6. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, § 14 BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind mit Ausnahme der in Nr. 4 Abs. 2 genannten Anlagen nur innerhalb des überbau-

baren Bereiches zulässig.  

 
7. Stellplätze, Carports (überdachte Stellplätze), Tiefgarage  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

  
Stellplätze, Carports und die Tiefgarage sind nur auf den im zeichnerischen Teil hierfür ausgewiesenen 

Flächen zulässig.   

 
8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB) 
 

Rückhaltung von Niederschlagswasser 
Das auf Flachdächern anfallende Niederschlagswasser im Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll 
verzögert in die Regenwasserdole im Kirchgraben abgeleitet werden. Hierfür sind 70 % der Dachflä-

che des Flachdaches mit einem Mindestgesamtaufbau von 10 cm mindestens extensiv zu begrünen.   

 
9. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
(1) An den mit PFG 1 gekennzeichneten Standorten (Bäume entlang der Pfrondorfer Straße) sind 

Bäume entsprechend der empfehlenden Pflanzenliste 1 im Anhang zu pflanzen und dauerhaft zu 

erhalten und bei Abgang durch Bäume aus Pflanzenliste 1 im Anhang zu ersetzen. Der Mindest-

stammumfang beträgt 18/20 cm.  
(2) An den mit PFG 2 gekennzeichneten Standorten sind hochstämmige Bäume entsprechend der 

empfehlenden Pflanzenliste 2 im Anhang zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

durch Bäume aus Pflanzenliste 2 im Anhang zu ersetzen. Der Mindeststammumfang beträgt 
10/12 cm. 

(3) An den mit PFG 3 gekennzeichneten Standorten (Bäume an der östlichen Grundstücksgrenze) 

sind hochstämmige Bäume entsprechend der empfehlenden Pflanzenliste 3 im Anhang zu pflan-
zen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch Bäume aus Pflanzenliste 3 im Anhang zu er-

setzen. Der Mindeststammumfang beträgt bei Obstbäumen 10/12 cm, im Übrigen 18/20 cm. 

(4) An den mit PFG 4 gekennzeichneten Standorten (Bäume an der südlichen Grundstücksgrenze) 
sind Bäume entsprechend der empfehlenden Pflanzenliste 4 im Anhang zu pflanzen und dauer-

haft zu erhalten und bei Abgang durch Bäume aus Pflanzenliste 4 im Anhang zu ersetzen. Der 

Mindeststammumfang beträgt 18/20 cm. 
(5) An den mit PFG 5 gekennzeichneten Standorten (Bäume im Hof) sind Bäume entsprechend der 

empfehlenden Pflanzenliste 5 im Anhang zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

durch Bäume aus der Pflanzenliste 5 zu ersetzen. Der Mindeststammumfang beträgt 18/20 cm. 
(6) An den mit PFG 6 gekennzeichneten Standorten (Bäume am Eingang Pflegeheim) sind Bäume 

entsprechend der empfehlenden Pflanzenliste 6 im Anhang zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten 

und bei Abgang durch Bäume au der Pflanzenliste 6 zu ersetzen. Der Mindeststammumfang be-
trägt 18/20 cm. 
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(7)  Standortabweichungen für die Pflanzgebote entlang der Pfrondorfer Straße können bis zu 2 m in 
der Achse parallel zur Pfrondorfer Straße zugelassen werden. Für die übrigen Pflanzgebote kann 

eine Standortabweichung von bis zu 2 m nach allen Richtungen zugelassen werden.  

(8) Die unbefestigte Baumscheibe muss, soweit dies technisch möglich ist, eine Fläche von mindes-
tens 2/3 der projektiven Kronenfläche aufweisen und dauerhaft vor Versiegelung, Verdichtung 

und Verunreinigung geschützt werden.  

(9) Die Pflanzqualitäten müssen den „Gütebestimmungen für Baumschulen“ nach FLL Richtlinien ent-
sprechen.  
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10. Pflanzerhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
 

(1)  Die im zeichnerischen Teil mit Pflanzerhaltung gekennzeichneten Bäume sind artgerecht zu pfle-

gen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der mit Pflanzerhaltung gekennzeichneten Bäume 
sind diese artengleich oder entsprechend der empfehlenden Pflanzenliste 7 im Anhang mit Min-

deststammumfang von 18/20 cm zu ersetzen.  

(2) Die Sträucher auf der im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Fläche für die Erhaltung von 
Sträuchern sind artgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Sträucher sind 

diese artengleich oder entsprechend der empfehlenden Pflanzenliste 8 im Anhang zu ersetzen.  

(3) Bei Ersatzpflanzungen können Standortabweichungen zugelassen werden. 
(4) Die unbefestigte Baumscheibe muss, soweit dies technisch möglich ist, eine Fläche von mindes-

tens 2/3 der projektiven Kronenfläche aufweisen und dauerhaft vor Versiegelung, Verdichtung 

und Verunreinigung geschützt werden. 
 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
Aufgrund § 74 der Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 08.08.1995 (GBl. S. 
617), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.04.2007 (GBl. S. 252) i. V. mit § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20) werden folgende örtliche Bauvorschriften zusam-
men mit dem Bebauungsplan aufgestellt: 
 
1. Dachgestaltung 
 
(1) Für Dachformen und Dachneigungen ist der zeichnerische Teil maßgebend.  

(2) Flachdächer sind über mindestens 70 % der Dachfläche mit einem Mindestgesamtaufbau von 

größer 10 cm mindestens extensiv zu begrünen.   
(3) Bei Flachdächern sind unbeschichtete Metalle, wie z.B. Kupfer, Blei und Zink unzulässig.  

(4) Satteldächer sind in rot- bzw. rotbraunen Dachsteinen bzw. Ziegeln einzudecken. 

(5) Das pyramidenförmige Turmdach ist in rot- bzw. rotbraunen oder in Grautönen einzudecken.  
(6) Mit Überfahrten von Aufzügen und Solaranlagen ist zur Attika ein Abstand von mindestens 1 m 

einzuhalten.  

 
2. Gestaltung nicht überbaubarer Flächen 
 

Die nicht überbaubaren Flächen sind entsprechend dem Freiflächengestaltungsplan des Büros faktor-
grün vom 04.04.2008 zu gestalten. 

 
3. Fassadengestaltung 
 
Grelle und fluoreszierende Materialien dürfen nicht verwendet werden.  
 
4. Werbeanlagen  
 
(1) Werbeanlagen in Form von Fremdwerbung, Lauflicht- und Wechselanlagen sowie Laserwerbung 

sind nicht zulässig.  

(2) Werbeanlagen am Gebäude und innerhalb der überbaubaren Fläche sind unzulässig.  
(3) Außerhalb der überbaubaren Fläche sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nur folgende 

Werbeanlagen zulässig: 

 - pro Anlage (z. B. Betreutes Wohnen, Altenpflegeheim) ist max. eine freistehende Werbeanlage 
bis zu einer Höhe von 2 m mit max. 1 m² Werbefläche in den Zufahrtsbereichen/Einfahrts-

bereichen zulässig.  
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5. Satelliten-Empfangsanlagen 
 

(1) Pro Anlage (z. B. Betreutes Wohnen, Altenpflegeheim) ist nur eine Satelliten-Empfangsanlage als 
Gemeinschaftsanlage zulässig.  

(2) Satelliten-Empfangsanlagen sind nur auf den dem öffentlichen Straßenraum abgewandten Seiten 

der Gebäude zulässig.  
 

6. Abgrabungen 
 
Entlang des öffentlichen Straßenraumes (Pfrondorfer Straße, Neuhaldenstraße) sind Abgrabungen un-

zulässig.  

 
7. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 
 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.  
 
HINWEISE 
 
Denkmalschutz 
 

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Funde (Scherben, Metallteile, Knochen) oder Befunde 
(Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) angetroffen werden, ist die Archäologische Denkmalpflege 

beim Regierungspräsidium Tübingen unverzüglich zu benachrichtigen. Die Möglichkeit zur Fundber-

gung und Dokumentation ist einzuräumen (§ 20 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg – DSchG).  
 

Energiestandard 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll mindestens der Energiestandard KfW 60 realisiert wer-

den.  

 
ANHANG 
 

Empfehlende Pflanzenlisten 
 
Pflanzenliste 1 (Bäume entlang der Pfrondorfer Straße) 
 
Laubbäume 2. und 3. Ordnung (ca. 7-20 m Höhe), z.B.  

Malus tschonoskii  -  Scharlach Apfel 

Pyrus caleriana ‘Chanticleer’  -  Chinesische Wildbirne 
Corylus colurna  -  Baum Hasel 

Liqidambar styraciflua  -  Amberbaum 

 
Pflanzenliste 2 (Bäume im Garten) 
 
- Obstbäume (Streuobst und Wildobst) 
 
Pflanzenliste 3 (Bäume an der östlichen Grundstücksgrenze) 
 
- Obstbäume (Streuobst und Wildobst) 
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- Laubbäume 2. und 3. Ordnung (ca. 7-20 m Höhe), z.B.  
Acer campestre  -  Feld-Ahorn 

Carpinus betulus  -  Hainbuche 

Prunus avium  -  Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia  -  Eberesche 

Sorbus intermedia  -  Schwedische Mehlbeere 

 
Pflanzenliste 4 (Bäume an der südlichen Grundstücksgrenze) 
 
Laubbäume 2. und 3. Ordnung (ca. 7-20 m Höhe), z.B.  
Acer campestre  -  Feld-Ahorn 

Carpinus betulus  -  Hainbuche 

Prunus avium  -  Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia  -  Eberesche 

Sorbus intermedia  -  Schwedische Mehlbeere 

 
Pflanzenliste 5 (Bäume im Hof) 
 
Laubbäume 2. und 3. Ordnung (ca. 7-20 m Höhe), z.B.  
Catalpa bignonioides  -  Trompetenbaum 

Sophora japonica ‘Regent’  -  Schnurbaum 

 
Pflanzenliste 6 (Bäume am Eingang Pflegeheim)  
 

Laubbäume 2. und 3. Ordnung (ca. 7-20 m Höhe), z.B.  
Prunus mackii ‘Amber Beauty’  -  Amber-Kirsche 

Sorbus aucuparia ‘Edulis’  -  Mährische Eberesche  

Sorbus intermedia  -  Schwedische Mehlbeere 
 

Pflanzenliste 7 (Pflanzerhaltung)  
 
Laubbäume 1. Ordnung (größer ca. 20 m Höhe), z.B.  

Acer pseudoplatanus  -  Berg-Ahorn 

Acer platanoides  -  Spitz-Ahorn 
Betula pendula  -  Birke 

Fraxinus excelsior  -  Esche 

Tilia cordata  -  Winter-Linde 
Quercus robur  -  Stiel-Eiche 

 

Laubbäume 2. und 3. Ordnung (ca. 7-20 m Höhe), z.B.  
Acer campestre  -  Feld-Ahorn 

Carpinus betulus  -  Hainbuche 

Prunus avium  -  Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia  -  Eberesche 

Sorbus intermedia  -  Schwedische Mehlbeere 

 
Pflanzenliste 8 (flächiges Pflanzgebot) 
 

- Großsträucher und Sträucher (ca. 3-5 m Höhe), z.B.  
Cornus sanguinea  -  Gemeiner Hartriegel 

Corylus avellana  -  Haselnuss 
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Crataegus monogyna  -  Eingriffeliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  -  Liguster 

Lonicera xylosteum  -  Gemeine Heckenkirsche 

Prunus spinosa  -  Schlehe 
Rubus fruticosus  -  Brombeere 

Rhamnus cathartica  -  Gemeiner Kreuzdorn 

Sambucus racemosa  -  Traubenholunder 
 

- Gehölze für geschnittene Hecken, z. B.  

Acer campestre  -  Feld-Ahorn 
Carpinus betulus  -  Hainbuche 

Cornus mas  -  Kornelkirsche 

Ligustrum vulgare  -  Liguster 
 

 

Tübingen, den 23.04.2008  
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Anlage 4 zur Vorlage 223/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung  
 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und  

Erschließungsplan „Luise-Poloni-Heim“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Anlass der Planung 
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Mit Antrag vom 28.03.2006 hat die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn zusammen mit der Kirchen-
gemeinde St. Petrus einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 

Vorhaben- und Erschließungsplan gestellt.  

 
Auf dem Flst. Nr. 2687/1 soll das bestehende Pflegeheim abgebrochen und ein Ersatzneubau mit ei-

nem Altenpflegeheim mit 60 Dauerpflegeplätzen im Verbund mit 19 Betreuten Wohnungen und einer 

Begegnungsstätte errichtet werden.  
 
2. Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan 

„Luise-Poloni-Heim“ sollen für das Flst. Nr. 2687/1 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen 

Ersatzneubau bestehend aus einem Altenpflegeheim im Verbund mit Betreutem Wohnen geschaffen 
werden (vergleiche Vorhaben- und Erschließungspläne).  

 

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Luise-Poloni-Heims soll auch die Zufahrtssituation neu gere-
gelt werden. Über das Flst. 2686 der Kirchengemeinde St. Petrus soll im nördlichen Teil die Zufahrt 

zum Betreuten Wohnen, im südlichen Teil die Zufahrt zum Altenpflegeheim erfolgen. Für die südliche 

Zufahrt werden auch Teile des städtischen Grundstücks Flst. Nr. 339/3 in Anspruch genommen. Es 
handelt sich um insgesamt ca. 46 m². Die Stadt ist bereit, diese Grundstücksfläche an die Stiftung St. 

Franziskus Heiligenbronn zu veräußern. Hierüber wird ein Kaufvertrag zwischen der Stiftung und der 

Universitätsstadt Tübingen abgeschlossen.  
 

Eine Anpassung des Bestands an die modernen Pflegekonzepte ist baulich unmöglich, da Grundriss 

und Substanz nicht den heutigen Anforderungen und Standards entsprechen. Daher ist aus wirtschaft-
lichen Gründen nur ein Ersatzneubau sinnvoll. Durch das Festhalten am Standort wird hier zum Einen 

eine wohnortnahe Betreuung gewährleistet, zum Anderen werden aber auch Arbeitsplätze gesichert. 

Der Kreistag hat den geplanten Ersatzneubau mit 60 vollstationären Plätzen als bedarfsgerecht aner-
kannt. Tatsächlich werden 57 Dauer-, 2 Kurzzeit- und 3 integrierte Tagespflegeplätze realisiert.  

 

Das Altenpflegeheim Luise-Poloni befindet sich im südöstlichen Teil der geplanten Gesamtanlage. Der 
Neubau des Altenpflegeheims gliedert sich in drei Flügel mit einem zentralen Aufenthaltsbereich. Der 

Südwestflügel wird direkt mit der Kirche St. Petrus verbunden. Hier befinden sich im Erdgeschoss der 

Zugang zur Kirche und der geplante Mehrzwecksaal mit Teeküche für die Kirchengemeinde. Der Erd-
geschossteil des Altenpflegeheims der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn wird genutzt durch eine 

Großküche, durch Technikräume, Mehrzweckraum, Friseur etc. Im Nordwestflügel des Altenpflege-

heims ist im Erdgeschoss ein Durchgang zum Betreuten Wohnen angedacht. Das 1. und 2. Oberge-
schoss des Altenpflegeheims Luise-Poloni sind als Wohn- und Pflegegeschosse ausgebildet. Am zent-

ralen Knotenpunkt sind dann jeweils Pflegestützpunkte, Essensausgaben und Aufenthaltsräume vorge-

sehen. Es sollen ca. 60 Dauerpflegeplätze entstehen.  
 

Das Betreute Wohnen soll vom Siedlungswerk Stuttgart betrieben werden. Das Gebäude wird stra-

ßenbegleitend entlang der Pfrondorfer Straße als langgestreckter Gebäuderiegel erstellt. In dem Ge-
bäude sind ca. 19 Wohneinheiten vorgesehen. Die Betreuung wird über das Altenpflegeheim Luise- 

Poloni sichergestellt.  

 
Zur Gestaltung der Freiflächen um den Ersatzneubau wurde ein Freiflächengestaltungsplan erstellt.  

Zwischen der Kirche St. Petrus, dem geplanten Betreuten Wohnen und dem Altenpflegeheim soll ein 

Platz entstehen, der später auch für gemeinsame Veranstaltungen genutzt werden soll. Im östlichen 
Teil zwischen Betreutem Wohnen und Altenpflegeheim soll ein Garten angelegt werden. Teile des Gar-
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tens sollen als Nutzgarten in Anlehnung an die bestehenden Außenanlagen am Luise-Poloni-Heim an-
gelegt werden.  

Im Süden des Altenpflegeheimes befindet sich der Haupteingang. Die Zufahrt erfolgt über die Neuhal-

denstraße entlang der südlichen Grundstücksgrenze. Der Vorplatz bietet direkt am Gebäude Aufent-
haltsmöglichkeiten. Auf dem Vorplatz werden die notwendigen Stellplätze für das Altenpflegeheim 

ausgewiesen.  

 
Die südlich an das Plangebiet angrenzende Fläche wird bereits heute als Außenanlage vom Poloni-

Heim genutzt und soll hierfür auch weiter zur Verfügung stehen. Allerdings soll der Zugang zur Fläche 

vom Plangebiet aus erneuert werden, auf der verebneten Fläche beidseits des Zugangs sollen Aufent-
haltsbereiche entstehen.  

 
3. Planbereich 
 

Der Planbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan wird 

begrenzt:  
 

- im Norden durch die Pfrondorfer Straße, 
- im Osten durch die Flst. Nr. 2692/1, 2693/1 und 339/3 (städtischer Grünzug) 
- im Süden durch das Flst. 339/3 (städtischer Grünzug) 
- im Westen durch die Neuhaldenstraße  

 

Der Planbereich umfasst die Flst. Nr. 2686 und 2687/1 mit einer Fläche von ca. 0,8 ha.  

 
4. Vorbereitende Bauleitplanung 
 

Im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen – Tübingen vom 07.09.2007 wird 
der Planbereich als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kirchen und kirchlichen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen ausgewiesen. Die Art der Nutzung wird im vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der Flächennutzungsplan ist ge-
mäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren in Wohnbaufläche zu ändern.  

 
5. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 

Für das Grundstück gilt der nicht qualifizierte Ortsbauplan „Pfrondorfer Straße“ vom 19.12.1958. In 

diesem Ortsbauplan werden die Baulinien, Baufelder und nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
festgesetzt: Für das bestehende Luise-Poloni-Heim und an der nord-östlichen Grundstücksgrenze wer-

den Baufelder ausgewiesen. Weitere Festsetzungen werden im Ortsbauplan nicht getroffen, die pla-

nungsrechtliche Beurteilung hat darüber hinaus nach § 34 BauGB zu erfolgen.  
 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung wird für den Neubau des Betreuten 

Wohnens und des Altenpflegeheims ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan aufgestellt.  

 
6. Planinhalt 
6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
Art der baulichen Nutzung 
Die Umgebungsbebauung des Luise-Poloni-Heims ist durch Wohnnutzungen, im westlichen Teil durch 

Mischnutzungen geprägt. Dementsprechend wird die Art der Nutzung im vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan „Luise-Poloni-Heim“ als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen fügen sich nicht ein und werden wegen ihres störenden Charakters ausgeschlossen. Eine Kan-
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tine für die Bewohner und deren Besucher soll zulässig sein. Im Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorha-

benträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.  
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Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl und die maximal zulässige Gebäude-

höhe in Metern über N.N. bestimmt.  

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl soll die Versiegelung der Böden begrenzt werden.  
 

Die maximale Gebäudehöhe für das Altenpflegeheim und das Betreute Wohnen (Flachdächer) darf mit 

Aufzugsüberfahrten um max. 1,10 m, mit Solaranlagen um max. 0,70 m überschritten werden. Oberer 
Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist bei Flachdächern die Attika, bei Satteldächern und beim pyrami-

denförmigen Turmdach der äußere Schnittpunkt der Dachflächen.  

 
Diese Festsetzungen ermöglichen, an die Topografie angepasst, im Bereich des Betreuten Wohnens 

eine 4-geschossige Bebauung und im Bereich des Altenpflegeheims eine 3-geschossige Bebauung. Die 

Höhen für das Pfarrhaus und die Kirche St. Petrus werden entsprechend dem Bestand festgesetzt.  
 

Bauweise 
Für die Bestandsgebäude Pfarrhaus wird eine offene Bauweise festgesetzt. Wie im Bestand realisiert, 
sind die Gebäude in der offenen Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.  

Für die Kirche wird eine abweichende Bauweise (a 2) in der Weise festgesetzt, dass das Gebäude auf 

die östliche Grundstücksgrenze zu bauen ist und im Übrigen die Grenzabstände einzuhalten sind.  
Für den Bereich des Altenpflegeheims und das Betreute Wohnen wird ebenfalls eine abweichende 

Bauweise (a 1) festgesetzt. Baukörper, die länger als 50 m sind, sind zulässig und der Südwestflügel 

ist auf die Grundstücksgrenze zu bauen, im Übrigen sind die seitlichen Grenzabstände einzuhalten. 
Die Festsetzung der abweichenden Bauweise orientiert sich am Bestand und fügt sich städtebaulich in 

die Umgebung ein. Eine ausreichende Belichtung und Belüftung kann dadurch sichergestellt werden.  

 
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Au-

ßerhalb der überbaubaren Fläche sind nur die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Stellplätze und 
Carports, die Tiefgarage, Zufahrten, Terrassen bis zu einer Größe von 20 m² pro Wohnung und eine 

Gemeinschaftsterrasse mit einer Größe von 100 m² zulässig. Zulässig ist auch die Errichtung einer Ne-

benanlage für Tierhaltung (Ziegenstall entsprechend dem Freiflächengestaltungsplan des Büros faktor 
grün vom 04.04.2008) sowie Werbeanlagen, die in den örtlichen Bauvorschriften genauer bestimmt 

werden. Die nicht überbaubaren Flächen sollen grundsätzlich von einer Bebauung und von Nebenan-

lagen freigehalten werden um eine geordnete Entwicklung der Freiflächen sicherstellen zu können. 
Dieses Ziel kann durch die festgesetzten überbaubaren Bereiche und die definierten Nebenanlagen 

auch in Kombination mit dem Freiflächengestaltungsplan gewährleistet werden.  

 
Stellung baulicher Anlagen 
Die Firstrichtungen der Gebäude für die Kirche St. Petrus und das Pfarrhaus im westlichen Teil werden 

entsprechend dem Bestand festgeschrieben. Der Neubau des Betreuten Wohnens und der Neubau des 
Altenpflegeheims werden mit Flachdächern errichtet.  

 

Nebenanlagen 
Um eine geordnete Entwicklung der Freiflächen im Bereich des Luise-Poloni-Heims zu gewährleisten, 

sollen auch Nebenanlagen grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sein. Die 

Nebenanlagen, die auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sind, werden genau bestimmt 
(vgl. überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen) 

 

Stellplätze, Carports, Tiefgarage 
Zur Sicherstellung einer geordneten Parkierung und einer geordneten Entwicklung der Freiflächen 

werden Bereiche für Stellplätze, Carports und die Tiefgarage ausgewiesen.  
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Die für das Betreute Wohnen notwendigen Stellplätze werden in einer Tiefgarage mit insgesamt 9 
Stellplätzen nachgewiesen. Die Tiefgarage wird über das Grundstück der Kirche (Flst. Nr. 2686) von 

der Neuhaldenstraße aus angefahren.  

3 Stellplätze für die Kirche und das Pfarrhaus werden in Anlehnung an den Bestand nördlich der Kirche 
im Zufahrtsbereich zur Tiefgarage auf dem Kirchengrundstück Flst. Nr. 2686 nachgewiesen. Sie wer-

den von der Neuhaldenstraße angefahren. Die Feuerwehrzufahrt wird gewährleistet.  

Westlich des Pfarrhauses werden insgesamt 4 Stellplätze im südlichen Zufahrtsbereich auf Flst. Nr. 
2686 nachgewiesen. Der bestehende Carport (2 Stellplätze) und die bestehenden 2 Stellplätze werden 

wegen der benötigten Zufahrt zum Altenpflegeheim um ca. 3 m nach Norden verschoben. Die Stell-

plätze werden von der Neuhaldenstraße angefahren.  
Für das Altenpflegeheim werden 4 Stellplätze (3 Stellplätze und 1 Behindertenstellplatz) ausgewiesen. 

Die Stellplätze werden im Zufahrtsbereich östlich des Pfarrhauses nachgewiesen und werden von der 

Neuhaldenstraße über das Grundstück der Kirche Flst. Nr. 2686 und einen Teil des Grundstücks der 
Stadt (Flst. Nr. 339/3) angefahren. Die erforderliche städtische Fläche mit einer Größe von ca. 46 m² 

wird von den Vorhabenträgern erworben.  

 
Rückhaltung von Niederschlagswasser 
Das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen des Altenwohnheims und des 

Betreuten Wohnens soll über eine mindestens extensive Dachbegrünung mit einem Mindestgesamt-
aufbau von 10 cm über 70% der Dachfläche verzögert im Kirchgraben(Altenpflegeheim) und den 

Mischwasserkanal in der Pfrondorfer Straße (Betreutes Wohnen) abgeleitet werden.  

 
Pflanzgebote 
Die Bäume entlang der Pfrondorfer Straße (PFG 1) werden zur Gliederung des Straßenraums und zur 

Einbindung des geplanten Gebäudes in die stark durchgrünte Umgebung gepflanzt. Die Bäume sollen 
auf Dauer an dem Standort stehen bleiben. Deshalb wurden hierfür schmalkronige Bäume 2. oder 3. 

Ordnung ausgewählt. 

 
Im Garten (PFG 2 und PFG 3), der auch einen Nutzgartenteil beinhaltet, sollen Obstbäume (Streuobst 

oder Wildobst) gepflanzt werden. Damit wird die bisherige Nutzung und Bepflanzung des Gartens wie-

der aufgegriffen, die auch in der umgebenden Bebauung wieder zu finden ist. 
 

PFG 3 liegt im Übergangsbereich zum Kirchgraben, in diesem schattigen Gartenbereich soll die Aus-

wahl zwischen Obstbäumen und heimischen Bäumen möglich sein. 
 

Im Übergangsbereich zum Kirchgraben (PFG 4) sollen Bäume gepflanzt werden, die dem Charakter 

des Kirchgrabens entsprechen, damit ein zusammenhängender, großzügiger Charakter entsteht, in 
dem sich Kirchgraben und Außenanlagen des Luise-Poloni-Heimes ergänzen. 

 

Die Bäume (PFG 5 und PFG 6) wurden abgestimmt auf den Charakter des Innenhofes und den Stand-
ort an der Fassade am Haupteingang des Luise-Poloni-Heims.  

 

Pflanzerhaltungsgebote  
Der ca. 50 Jahre alte Baumbestand gibt dem Gelände einen parkartigen Charakter und bindet die Be-

bauung in die Umgebung ein. Die Bäume prägen das Stadtbild und übernehmen zahlreiche Funktionen 

im Wirkungsgefüge des Naturhaushalts. Deshalb werden alle Bäume, die gesund sind und durch die 
Baumaßnahme nicht tangiert werden, erhalten. 

 

6.2 Örtliche Bauvorschriften 
 

Dachgestaltung 
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Die Dachflächen von Flachdächern sind zu mindestens 70% mit einem Mindestgesamtaufbau von grö-
ßer 10 cm mindestens extensiv zu begrünen. Diese Vorschrift verzögert die Einleitung des auf den 

Dachflächen anfallenden Niederschlagswassers in die Regenwasserdohle im Kirchgraben und in den 

Mischwasserkanal in der Pfrondorfer Straße. Flachdächer aus unbeschichteten Metallen (z. B. Kupfer, 
Blei, Zink) werden deshalb ausgeschlossen.  

Die Dächer der Kirche und des Pfarrhauses (Satteldächer) sind entsprechend dem Bestand in rot- bzw. 

rotbraunen Dachsteinen bzw. Ziegeln einzudecken, das Turmdach ist in Anlehnung an den Bestand in 
rot- bzw. rotbraunen oder Grautönen einzudecken.  

Überfahren für Aufzüge und Solaranlagen sollen, von der Attika gemessen, mindestens 1 m eingerückt 

werden, um vom öffentlichen Straßenraum und von den angrenzenden Grundstücken aus nicht zu 
sehr in Erscheinung zu treten.  

 

Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen 
Die nicht überbaubaren Flächen sind entsprechend dem Freiflächengestaltungsplan des Büros faktor 

grün vom 04.04.2008 zu gestalten.  

Die Freiflächen der Kirche und des Pfarramtes sollen in ihrem Bestand unverändert erhalten bleiben. 
Das Betreute Wohnen entlang der Pfrondorfer Straße soll in die Umgebung durch straßenbegleitende 

Bepflanzung eingebunden werden. Auf der Tiefgarage entsteht ein Vorgarten mit Aufenthaltsqualität.  

Die Freiflächen werden durch die Gebäudeanordnung in vier Teilbereiche gegliedert: 
- der als Grünfläche ausgestaltete Innenhof, der durch die Kirche, das Betreute Wohnen und das 
Altenpflegeheim gebildet wird,  

- der Garten im Osten,  
- der intensiv gestaltete Haupteingangsbereich des Altenpflegeheims mit Aufenthaltsbereichen und 
Grünflächen und  

- die neu gestaltete Grünfläche mit Aufenthaltsmöglichkeiten im Übergang zur öffentlichen Parkan-
lage außerhalb des Plangebiets.  

 
Die südlich an das Plangebiet angrenzende Fläche wird bereits heute als Außenanlage vom Poloni-

Heim genutzt und soll hierfür auch weiter zur Verfügung stehen. Allerdings soll der Zugang zur Fläche 

vom Plangebiet aus erneuert werden, auf der verebneten Fläche beidseits des Zugangs sollen Aufent-
haltsbereiche entstehen.  

 

Zufahrten sind wegen der Gefahr von Verunreinigungen des Grundwassers in wasserundurchlässigen 
Belägen herzustellen. Höfe und Eingangsbereiche und der Garten im östlichen Bereich sind in wasser-

durchlässigen Belägen herzustellen. Die erhaltenswerten Bäume wurden mit einem Pflanzerhaltungs-

gebot belegt und sind dauerhaft zu schützen und zu erhalten. Geplante Baumneupflanzungen wurden 
mit einem Pflanzgebot in Kombination mit einer empfehlenden Pflanzenliste festgesetzt. Im Garten im 

östlichen Bereich sind auch Blumenbeete, ein Nutzgarten (Gemüsegarten) und ein Ziegenstall geplant.  

 
Fassadengestaltung 
Grelle und fluoreszierende Materialien werden ausgeschlossen, da sie sich nicht in die Gestaltung der 

Umgebung einfügen. Die Fassaden sollen in Anlehnung an den Vorhaben- und Erschließungsplan 
10/10 gestaltet werden.  

 

Werbeanlagen  
Fremdwerbung, Lauflicht- und Wechselanlagen sowie Laserwerbung sind unzulässig. Werbeanlagen 

am Gebäude und innerhalb der überbaubaren Flächen sind ebenfalls unzulässig. Außerhalb der über-

baubaren Fläche ist pro Anlage (z. B. Betreutes Wohnen, Altenpflegeheim) nur maximal eine freiste-
hende Werbeanlage bis zu einer Höhe von 2 m mit max. 1 m² Werbefläche in den Zufahrtsberei-

chen/Eingangsbereichen zulässig. Mit dieser Regelung können gestalterische Anforderungen an Wer-

beanlagen getroffen und eine Anhäufung von Werbeanlagen vermieden werden. Insbesondere kann 
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dadurch sichergestellt werden, dass der öffentliche Straßenraum nicht durch Werbeanlagen beein-
trächtigt wird.  

 

Satelliten-Empfangsanlagen 
Pro Anlage (z. B. Betreutes Wohnen und Altenpflegeheim) ist nur eine Satelliten-Empfangsanlage als 

Gemeinschaftsanlage zulässig um eine Anhäufung solcher Anlagen zu vermeiden. Satelliten-

Empfangsanlagen sind nur auf den dem öffentlichen Straßenraum abgewandten Seiten der Gebäude 
zulässig um die Sicht vom öffentlichen Straßenraum aus auf das Gebäude nicht zu beeinträchtigen.  
 
Abgrabungen 
Die Gebäudeteile entlang des öffentlichen Straßenraums sollen sich an der Topographie des steilen 

Geländes orientieren und direkt an den Straßenraum anschließen. Deshalb sind entlang des öffentli-

chen Straßenraumes (Pfrondorfer Straße, Neuhaldenstraße) Abgrabungen unzulässig.  
 

Ordnungswidrigkeiten 
Nach § 75 Abs. 3 Nr. 2 BauGB handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer örtlichen 
Bauvorschrift zuwiderhandelt, wenn die örtliche Bauvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf 

die Bußgeldvorschrift verweist. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 
7. Erschließung 
 

Die Erschließung des Betreuten Wohnens und des Altenpflegeheims erfolgt über eine Zufahrt von der 
Neuhaldenstraße über das Grundstück Nr. 2686 (Kirchengrundstück). Die nördliche Zufahrt dient als 

Zufahrt zum Betreuten Wohnen und als Feuerwehrzufahrt. Die südliche Zufahrt dient als Zufahrt zum 

Altenpflegeheim und als Anlieferung.  
 

Die fußläufige Erschließung erfolgt über die Pfrondorfer Straße und die Neuhaldenstraße. 

 
Um- und Ausbaumaßnahmen am bestehenden Straßennetz sind nicht erforderlich.  

 

Zum Umgang mit Niederschlagswasser wird auf Punkt 6.1 verwiesen. Die Bebauung wird an den vor-
handenen Schmutzwasserkanal in der Pfrondorfer Straße angeschlossen.  

 

Das Grundstück ist mit Gas, Wasser und Strom voll erschlossen.  
 
Durch den Einsatz von Brennwerttechnik auf Grundlage von Gas und dem Einsatz von Solarthermie für 

die Erwärmung des Trinkwassers kann der KfW Standard 60 eingehalten werden. Eine Verpflichtung, 
den Standard zu realisieren, wird in die Hinweise zum Bebauungsplan und in den Durchführungsver-

trag zwischen den Vorhabenträgern und der Universitätsstadt Tübingen aufgenommen.  

 
8. Lärm 
 

Das Gebäude „Betreutes Wohnen“ wird von der Pfrondorfer Straße aus erschlossen, die Wohnungen 
selbst sind nach Süden zur Parkanlage Kirchgraben orientiert. Das Gebäude „Altenpflegeheim“ wird 

durch den Gebäudekörper an der Pfrondorfer Straße abgeschirmt. So können günstige Voraussetzun-

gen für ruhiges Wohnen geschaffen werden. Auf ein Lärmgutachten zum Bebauungsplan wurde ver-
zichtet. 

 
9. Bodenordnung 
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Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Das für die Erschließung des Betreuten Wohnens 
und des Altenpflegeheims erforderliche Überfahrtsrecht über das Grundstück 2686 wird privatrechtlich 

zwischen den Vorhabenträgern abgesichert.  

 
10. Umweltbericht 
 
Die Umweltprüfung ist obligatorischer Teil dieses Bebauungsplanverfahrens. Mit der Umweltprüfung 
werden alle umweltrelevanten Belange zusammengefasst und in einem Umweltbericht zusammenge-

fasst. Auf den Umweltbericht vom 23.04.2008 wird verwiesen. 

 
Die erheblichen und ausgleichsrelevanten Eingriffe sind bei diesem vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan die Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Arten- und Biotope und Erholung und Landschaftsbild.  

 
Die Eingriffe werden minimiert durch: 

- Erhalt von Bäumen und Bepflanzungen 
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
- Bauliche Verdichtung und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Abbruch und Wie-
derbebauung der Flächen und der Erhöhung der Grundfläche 

 

Die verbleibenden Eingriffe werden durch folgende Maßnahmen ausgeglichen:  
- Extensive Dachbegründung der neuen Bebauung auf mindestens 70% der Dachfläche, zur Er-
höhung der Fläche als Standort für Pflanzen und Tiere und zur Rückhaltung und Reinigung des 
Niederschlagswassers 

- Pflanzung von Bäumen zur Einbindung der Gebäude in die gut durchgrünte Umgebung.  
 

 
 

 

 
Tübingen, den 23.04.2008 
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Lärm Über die Vorbelastung der Pfrondorfer Straße hinaus wird es keine 
erheblichen zusätzlichen Belastungen durch Lärm geben. Die Be-
bauung des Betreuten Wohnens wirkt auf die rückwärtige Bebauung 
belastungsmindernd, die Wohnungen des Bereuten Wohnens selbst 
sind von der Straße abgewandt nach Süden zu den ruhigen Außen-
anlagen des Pflegeheims und der Parkanlage Kirchgraben orientiert.  
Die Auswirkungen der Lärmbelastungen aus dem Straßenverkehr 
werden durch die zurückversetzte Lage des Pflegeheims und den 
vorgelagerten Gebäuderiegel des betreuten Wohnen gemindert. 
 

Klima Siehe hierzu auch 2.2.3 
Die lokal bedeutsame Kaltluftabflussbahn (< 500m3/s) wird lediglich 
durch die neue Zufahrt im Süden angrenzende an die Grünverbin-
dung Kirchgraben in Anspruch genommen. Die Auswirkungen auf die 
Funktion sind als gering einzuschätzen. 

Luft Siehe hierzu auch 2.2.3 
Die luftygienische Belastung wird nicht beeinträchtigt, durch die ver-
besserte Heiztechnik und Wärmedämmung kleinräumig eher verbes-
sert. 

Erholung Siehe hierzu auch 2.2.5 
Der Grünzug Kirchgraben und die Außenanlage mit Erholungsquali-
tät des Luise-Poloni-Heimes werden durch die neue Zufahrt im Sü-
den sowie die größere Gebäudefläche reduziert. Die Verdichtung 
wird mittlere Auswirkungen bezogen auf das Plangebiet haben. 

Bodenverunreinigugungen Siehe hierzu auch 2.2.1 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Bodenverunreinigungen be-
kannt. Es ist nicht zu erwarten, dass die „ehemalige Müllplätze, die 
im FNP als Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen ausgewiesen sind, Auswirkungen auf die Bewoh-
ner des Plangebietes haben werden. Auswirkungen auf das Plange-
biet sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Strahlung Es sind keine Auswirkungen auf das Gebiet oder durch das Gebiet 
infolge von Strahlungen wie Richtfunkstrecken oder Mobilfunkstatio-
nen zu erwarten. 

Gerüche Es sind keine Auswirkungen durch belästigende Gerüche zu erwar-
ten.  

Licht Lichtemissionen durch Straßenbeleuchtung und den KFZ-Verkehr 
vorhanden, jedoch nicht in störendem erheblichen Maß. 

Erschütterung Erschütterungen können durch den KFZ-Verkehr, hier insbesondere 
durch LKW-Verkehr auftreten. Es sind jedoch keine erheblichen Dau-
erbelastungen vorhanden. 

Beeinträchtigung nicht erheblich (gering), zur Lärmbelastung keine Aussage möglich
 
 

2.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Auswirkungen auf das 
Schutzgut Kultur- und  
sonstige Sachgüter 
 

Laut Regionalplan gelten die Grundsätze des sparsamen Umgangs 
mit Freiflächen, der Erneuerung und Verdichtung innerörtlicher 
Baugebiete(RP, S. 9) und der weiteren Verdichtung und Konzentra-
tion der Flächenbeanspruchenden baulichen Maßnahmen (RP, S. 
5). Da die vorhandenen Gebäude nicht mehr den modernen An-
sprüchen an ein Pflegeheim entsprechen, muss hingenommen 
werden, dass das bestehende Luise-Poloni-Heim trotz seiner bau-
geschichtlichen Bedeutung in der Gesamtheit mit der Kirche und 
dem Pfarramt, fällt und durch einen Neubau ersetzt wird. Kirche 
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und Pfarramt bleiben erhalten, der Carport auf dem Grundstück des 
Pfarramtes muss verlegt werden. 
Gewichtige Denkmalpflegerische Gründe sprechen nicht gegen das 
Vorhaben, deshalb nicht betroffen und keine Auswirkungen. 
 

Beeinträchtigung: nicht erheblich (gering) 
 

2.2.8 Wechselwirkungen zwischen den o.g. Schutzgütern 

Wechselwirkungen 
 

Wie unter Punkt 2.1.8 beschrieben, sind keine relevanten Wech-
selwirkungen im Gebiet bekannt. Durch das Vorhaben ist ebenfalls 
damit zu rechnen, dass es zu keinen erheblichen Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern kommt. 
 

Beeinträchtigung: keine erheblichen Wechselwirkungen. 
 
 

2.2.9 Luftqualität 

Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima/Luft 
 

Die Luftschadstoffe Stickoxid und Feinstaub (PM10) sind nach dem 
Luftreinhalte- und Aktionsplan der Städte Tübingen und Reutlingen 
(2005) in Lustnau nicht überschritten. Es ist nicht zu erwarten, dass 
die Luftqualität durch die neuen Gebäude nachteilig verändert wird, 
die Vorbelastung durch die Straße bleibt nahezu unverändert.  
Durch die Einhaltung der Grenzwerte der BImSchV, die Erfüllung 
der Anforderungen der Energieeinsparverordnung EnEV 2007 und 
die Erfüllung der Anforderungen für KfW60-Energiesparhäuser wird 
die Belastung der Luft tendenziell abnehmen. 
 

Beeinträchtigung: nicht erheblich (gering) 
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2.3  Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen 

Boden Die zusätzliche Versiegelung von ca. 1.506 m², führen zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des Bodens. Folgende Maßnahmen dienen der 
Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigungen: 
− Maßnahmen nach §202 BauGB zur Wiederverwendung des Bo-

denaushubes vor Ort  und Verbot der Überdeckung der verbleiben-
den belebten Bodenschicht.  

− Die Inanspruchnahme von Flächen des Innenbereichs ist im Sinne 
der Nachverdichtung und stellt eine Vermeidungsmaßnahme dar. 

− Verwendung wasserdurchlässiger Beläge (Abflussbeiwert von max. 
0,7) bei PKW-Stellplätzen und befestigten Flächen in Gärten (weit-
gehender Erhalt der Bodenfunktionen für den Wasserkreislauf) 

Durch die Minimierungsmaßnahmen verbleiben weitere Beeinträchti-
gungen für die Ausgleichsbedarf bestehen. 
 

Wasser Im Rahmen des Bebauungsplanes werden folgende Maßnahmen, die 
zu einer Reduzierung der Eingriffsintensität in das Schutzgut Wasser 
führen, umgesetzt: 
− Die Inanspruchnahme von Flächen des Innenbereichs ist im Sinne 

der Nachverdichtung und stellt eine Vermeidungsmaßnahme dar. 
− Einsatz wasserdurchlässiger Beläge 
− Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser durch ex-

tensive Dachbegrünung 
Aufgrund der geringen Wertigkeit des Gebietes für das Schutzgut und 
der Minimierungsmaßnahmen verbleibt kein Ausgleichsbedarf für 
das Schutzgut Grundwasser.  
 

Klima / Luft, Luftqualität Im Rahmen des Bebauungsplanes werden folgende Maßnahmen, die 
zu einer Reduzierung der Eingriffsintensität in das Schutzgut Klima 
führen, umgesetzt: 
− Erhalt von 20 Bäumen und einer Hecke, Neupflanzung von 28 Bäu-

men 
− Festsetzungen zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
Nach Minimierung verbleibt kein Ausgleichsbedarf für dieses 
Schutzgut. 
 

Pflanzen / Tiere /  
Biologische Vielfalt 

Durch die Neubebauung und Veränderung der Geländetopographie 
müssen zahlreiche Bäume gefällt werden, ein Teil kann geschützt 
und integriert werden 
− Erhalt der Bäume 4 bis 8 und 11 bis 20, Erhalt der Bäume 51 bis 55 

und der Hecke die darunter steht an der östlichen Grenze des Plan-
gebietes 

 
Die Festsetzung zum Erhalt von Gehölzen minimiert den Eingriff. Je-
doch können die erheblichen Beeinträchtigungen aufgrund der Ge-
hölzrodungen nur teilweise vermieden werden. Es verbleibt also ein 
Ausgleichsbedarf. 
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Landschaftsbild/Erholung Das Betreute Wohnen entlang der Pfrondorfer Straße entspricht nach 
Art und Maß der umgebenden vorhandenen Bebauung. Beeinträchti-
gungen des Ortsbildes sind nicht vorhanden. Es verbleibt weiterer 
Ausgleichsbedarf, da die Einbindung durch den Erhalt weniger 
Bäume bei dem großen Baukörper nicht gegeben ist.. 
 

Mensch Die neue Bebauung wird keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen auf den Menschen haben. 
 
Durch den Gebäuderiegel entlang der Pfrondorfer Straße wird die 
Lärmbelastung der südlich liegenden Grundstücksflächen, der Park-
anlage Kirchgraben und die Belastung, die auf das Pflegeheim ein-
wirkt tendenziell verbessert. Günstig ist auch die Lage der Wohnun-
gen der Bebauung entlang der Pfrondorfer auf der der Straße abge-
wandten Seite.  
 
Im Rahmen der Planung der Neubebauung wird geprüft, ob weitere 
passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. Ggf. werden ent-
sprechende Maßnahmen, wie der Einbau von Schallschutzfenstern, 
durchgeführt. 
 
Durch die Erfüllung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung 
EnEV 2007 und der Anforderungen für KfW60-Energiesparhäuser 
werden die Belastungen durch Hausbrand weitgehend reduziert. 
 
Die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der im Süden angren-
zenden Grünachse während der Bauzeit ist vorübergehend und nicht 
dauerhaft. 
 

Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

Nach § 20 Denkmalschutzgesetz ist bei zufälligen Bodenfunden un-
verzüglich das RP Stuttgart Ref. 25 - Denkmalpflege zu benachrichti-
gen. 
 

Wechselwirkungen Keine Vermeidungsmaßnahmen 
 
 

2.4 Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen 

 
Hinweis: Entsprechend den Ausführungen im Kapitel zur Vermeidung und Ver-

minderung von Beeinträchtigungen besteht nach Umsetzung dieser 
Maßnahmen weiterer Ausgleichsbedarf für die Schutzgüter, Pflan-
zen/Tiere, Boden und Erholung/Landschaftsbild. 
 
Für die restlichen Schutzgüter verbleiben nach Minimierung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen. Die Ausgleichsmaßnahmen haben je-
doch zusätzlich positive Wirkung auf diese Schutzgüter. 
 

Boden Die verbleibenden Beeinträchtigungen des Bodens sollen durch die 
Festsetzung zur Dachbegrünung ausgeglichen werden. Sowohl für 
die Funktion Ausgleichskörper im Wasserkreislauf als auch für die 
Funktion Standort für natürliche Vegetation leistet diese Maßnahme 
einen wertvollen Beitrag und der Eingriff in dieses Schutzgut kann 
weiter reduziert werden und als ausgeglichen gelten. 
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Pflanzen / Tiere /  
Biologische Vielfalt 

Folgende Maßnahmen dienen dem Ausgleich der Beeinträchtigun-
gen: 
− Festsetzung zur Anpflanzung von Gehölzen im Plangebiet 
− Extensive Dachbegrünung, die auf mindestens 70% der Dachflä-

chen des Betreuten Wohnens und des Ersatzneubaus Luise-Poloni 
festgesetzt wird.  

 
Da ein vollständiger Ausgleich mit Gehölzen aufgrund der zur Verfü-
gung stehenden Fläche nicht realisierbar ist, wurde um einen Aus-
gleich im Plangebiet zu realisieren, eine extensive Dachbegrünung 
auf mindestens 70% der Dachflächen des Betreuten Wohnens und 
des Ersatzneubaus Luise-Poloni-Heim festgesetzt. Hierdurch ent-
steht auf einer großen Fläche neuer Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen. Der Eingriff kann damit als ausgeglichen gelten. 
 

Erholung / Landschaftsbild Folgende Maßnahmen dienen dem Ausgleich der Beeinträchtigun-
gen: 
− Festsetzung zur Anpflanzung von Gehölzen im Plangebiet 
− Extensive Dachbegrünung, die auf mindestens 70% der Dachflä-

chen des Betreuten Wohnens und des Ersatzneubaus Luise-Poloni 
festgesetzt wird.  

 
Gehölze und Dachbegrünung erhöhen die Verdunstung und Luft-
feuchtigkeit und verringern gleichzeitig die Wärmeeffekte. Der Eingriff 
wird durch die Maßnahmen ausgeglichen. Die im Plangebiet festge-
setzte Anzahl von 28 zu pflanzenden Bäume binden die neuen Bau-
körper in die gut durchgrünte Umgebung ein. 

 
 


